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Beschlussvorschlag 
Beschluss: Die Bürgerschaft beschließt die Auslegung für die Fortschreibung des Lärmaktionsplans 
der Hansestadt Wismar gemäß Anlage 1 - Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß den Vorschriften des 
§ 47d Abs. 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). 
 
Begründung 
Begründung: Für den Straßenverkehrslärm, der in vielen Städten und Gemeinden die 
Hauptlärmquelle darstellt, sind gemäß § 47c BImSchG Bundes- und Landesstraßen oder auch 
sonstige grenzüberschreitende Straßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 3 Mio. 
Kraftfahrzeugen pro Jahr (~ 8200 Kfz pro Tag) zu kartieren. Basierend auf der Lärmkartierung ist die 
Hansestadt Wismar gem. § 47d BImSchG verpflichtet einen Lärmaktionsplan (LAP) zu erstellen. Als 
Kriterium für die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes wird die Überschreitung mindestens eines der 
vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV (LUNG) vorgegebenen 
Schallimmissionswerte (= Auslösewerte) angesehen. Die Lärmkarten und Lärmaktionspläne werden 
mindestens alle fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Erstellung überprüft und bei Bedarf 
überarbeitet. Im Jahr 2007 wurde die erste Lärmkartierung (Stufe 1) vom LUNG durchgeführt. In 
dieser ersten Stufe wurden Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von > 6 Mio. Kfz 
pro Jahr kartiert. Für die Lärmkartierung der Stufe 2 im Jahr 2012 wurden Bundes- und 
Landesstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von > 3 Mio. Kfz pro Jahr untersucht. Anhand dieser 
Ergebnisse wurde durch die Hansestadt Wismar ein Lärmaktionsplan (Stufe 2) erstellt und im 
Dezember 2017 auf der Homepage der Hansestadt Wismar veröffentlicht. Im Jahr 2017 erfolgte 
erneut eine Überprüfung der Lärmkartierung (Stufe 3) durch das LUNG. Es wurden Bundes-, Landes- 
und Gemeindestraßen mit einem Verkehrsaufkommen von > 3 Mio. Kfz pro Jahr kartiert. Aufgrund 
dieser Lärmkartierung entstand die Fortschreibung des Lärmaktionsplans (Stufe 3).  Mittlerweile 
erfolgt die dritte Fortsetzung (Stufe 4; Anlage 1). Es haben sich zwischen der Stufe 3 und 4 zwar nicht 
die zu berücksichtigten Straßen geändert, allerdings die Berechnungsgrundlage, weswegen die 
Lärmkartierungen und damit verbundenen Lärmaktionspläne der verschiedenen Stufen nicht 
miteinander vergleichbar sind. In Anlage 2 ist dargestellt, welche Straßen für die Lärmkartierung 
berücksichtigt wurden.  
Bei der Lärmkartierung werden die Straßenverkehrsemissionen sowohl für den Zeitraum von 24 
Stunden (auch day-evening-night = den genannt; Anlage 3) als auch für den Nachtzeitraum von 22.00 
Uhr bis 06.00 Uhr (night; Anlage 4) berechnet. Daraufhin werden für diese Zeiträume die 
Betroffenenzahl mittels eines standardisierten Berechnungsverfahrens ermittelt. Diese Ergebnisse 
befinden sich im Anhang 2.2 des Entwurfs der Fortschreibung des Lärmaktionsplans Stufe 4 (Anlage 
1). 
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Entsprechend § 47 d Abs. 3 BImSchG ist die Öffentlichkeit zu Vorschlägen für Lärmaktionspläne (hier 
Stufe 4) zu beteiligen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende 
finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt: 
  

X Keine finanziellen Auswirkungen  
Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3 

  
1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr 
Ergebnishaushalt 
  
Produktkonto /Teilhaushalt: 

 
Ertrag in Höhe von 

 

Produktkonto /Teilhaushalt: 
 

Aufwand in Höhe von 
 

  
Finanzhaushalt 
  
Produktkonto /Teilhaushalt: 

 
Einzahlung in Höhe von 

 

Produktkonto /Teilhaushalt: 
 

Auszahlung in Höhe von 
 

  
Deckung 
   

Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung  
Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert 

  
Ergebnishaushalt 
  
Produktkonto /Teilhaushalt:  Ertrag in Höhe von   
Produktkonto /Teilhaushalt:  Aufwand in Höhe von 

 

  
Finanzhaushalt 
  
Produktkonto /Teilhaushalt: 

 
Einzahlung in Höhe von   

Produktkonto /Teilhaushalt: 
 

Auszahlung in Höhe von 
 

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):  
 
2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre  

Ergebnishaushalt 
  
Produktkonto /Teilhaushalt:  Ertrag in Höhe von   
Produktkonto /Teilhaushalt:  Aufwand in Höhe von   
  
Finanzhaushalt 
  
Produktkonto /Teilhaushalt:  Einzahlung in Höhe von   
Produktkonto /Teilhaushalt:  Auszahlung in Höhe von   
  
Deckung 
   

Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung  
Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert 
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Ergebnishaushalt 
  
Produktkonto /Teilhaushalt:  Ertrag in Höhe von   
Produktkonto /Teilhaushalt:  Aufwand in Höhe von   
  
Finanzhaushalt 
 
Produktkonto /Teilhaushalt:  Einzahlung in Höhe von   
Produktkonto /Teilhaushalt:  Auszahlung in Höhe von   

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):  

  
3. Investitionsprogramm  

Die Maßnahme ist keine Investition  
Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten  
Die Maßnahme ist eine neue Investition 

  
4. Die Maßnahme ist:  

neu  
freiwillig  
eine Erweiterung  
Vorgeschrieben durch: 

(Alle Beträge in Euro) 
 
 
 
Anlage/n 
1 - Anlage 1-Entwurf_Fortschreibung LAP Stufe 4 -komprimiert (öffentlich) 
 
 
 

 

2 - Anlage 2 - Lageplan (öffentlich) 
 
 
 

 

3 - Anlage 3 - Lärmkarte Lden (öffentlich) 
 
 
 

 

4 - Anlage 4 - Lärmkarte Lnight (öffentlich) 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

16. BImSchV Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12.06.1990 

34. BImSchV Vierunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über die Lärmkartierung - 34. BImSchV)  

ADT Average daily traffic (=DTV) 

BEB Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umge-
bungslärm 

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 

BUB Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen 
(Straßen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe) 

DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

EBA Eisenbahn-Bundesamt 

LAI Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz 

Lden mittlerer Pegel über das gesamte Jahr und beschreibt die Belastung über 
24 Stunden: day (Tag), evening (Abend), night (Nacht) und dient zur Be-
wertung der allgemeinen Lärmbelastung 

Lnight beschreibt den Umgebungslärm im Jahresmittel zur Nachtzeit (22 Uhr – 6 
Uhr) 

LUNG Landesamt für Umwelt Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpom-
mern 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

RLS 19 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-19 

SV Anteil Anteil mittelschwerer und schwerer Fahrzeuge 
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1 Einleitung 

1.1. Wieso eine Lärmaktionsplanung? 

„Lärm ist ein Stressfaktor. Er aktiviert das autonome Nervensystem und das hormonelle System. 

Als Folge kommt es zu Veränderungen bei Blutdruck, Herzfrequenz und anderen Kreislauffaktoren. 

Der Körper schüttet vermehrt Stresshormone aus, die ihrerseits in Stoffwechselvorgänge des Kör-

pers eingreifen. Die Kreislauf- und Stoffwechselregulierung wird weitgehend unbewusst über das 

autonome Nervensystem vermittelt. Die autonomen Reaktionen treten deshalb auch im Schlaf 

und bei Personen auf, die meinen, sich an Lärm gewöhnt zu haben. Zu den möglichen Langzeit-

folgen chronischer Lärmbelastung gehören neben den Gehörschäden auch Änderungen bei biolo-

gischen Risikofaktoren (z. B. Blutfette, Blutzucker, Gerinnungsfaktoren). Auch Herz-Kreislauf-Er-

krankungen wie arteriosklerotische Veränderungen („Arterienverkalkung”), Bluthochdruck und be-

stimmte Herzkrankheiten, einschließlich Herzinfarkt, können durch Lärm verursacht werden. […] 

Der Zusammenhang zwischen Lärm und Herz-Kreislauf-Erkrankungen einschließlich Herzinfarkt 

ist durch diese und weitere Ergebnisse der Lärmwirkungsforschung belegt. Die Frage ist also nicht 

mehr, ob Lärm krank macht, sondern in welchem Ausmaß.“ [1]. 

 

Aus diesem Grund wurde ein wirkungsvoller Lärmschutz für die Bevölkerung als eine der umwelt-

politischen Zielsetzungen verankert. In der Europäischen Union ist die Gewährung eines hohen 

Gesundheits- und Umweltschutzniveaus Teil der Gemeinschaftspolitik.  

 

Im Grünbuch der Europäischen Kommission „Künftige Lärmschutzpolitik“ aus dem Jahr 1996 [2] 

bemängelte diese, dass der von Verkehr, Industrie und Freizeitaktivitäten verursachte Lärm eines 

der wichtigsten Umweltprobleme in Europa darstellt und zunehmend Gegenstand von Beschwer-

den der Öffentlichkeit geworden ist. Lärmminderungsmaßnahmen sind aber ungeachtet dessen 

im Allgemeinen eine geringere Priorität eingeräumt worden als Maßnahmen zur Verringerung 

anderer Umweltprobleme. Auf der Grundlage von Schätzungen wurde davon ausgegangen, dass 

mit Stand 1996 rund 20 % der Bevölkerung der Europäischen Union, also rund 80 Millionen Men-

schen, Lärmpegeln ausgesetzt waren, die von Medizinern und Wissenschaftlern als untragbar an-

gesehen werden. Und dies ungeachtet aller langjährigen Bemühungen der Union die Emissionen 

von Lärm durch Produktvorschriften zu reduzieren. 
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Bemängelt wurde die unzureichende Datengrundlage über die Lärmbelastung sowie das Fehlen 

von einheitlichen Lärmindizes und Berechnungsverfahren in den Mitgliedsstaaten. Zudem be-

klagte die Kommission ein mangelndes Problembewusstsein bei politischen Entscheidungsträgern. 

Um hier eine Grundlage für Verbesserungen zu schaffen, sollten europaweit einheitliche Berech-

nungs- und Beurteilungsmethoden eingeführt werden, um vergleichbare Daten zum Umgebungs-

lärm erfassen und zusammenstellen zu können. Lärmschutzmaßnahmen der einzelnen Mitglieds-

staaten sollen so durch Gemeinschaftsmaßnahmen ergänzt werden können, um die Lärmbelästi-

gung der Bevölkerung zu reduzieren. 

 

Aufbauend auf den Zielsetzungen des Grünbuches [2] legte die Europäische Kommission am 

26.07.2000 ihren ersten Vorschlag für eine Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von 

Umgebungslärm vor. 

 

1.2 Die Richtlinie 2002/49/EG (EU-Umgebungslärmrichtline) 

Rund zwei Jahre später wurde nach Abschluss des Mitentscheidungs- und Beschlussverfahrens 

mit ausdrücklichem Verweis auf das Grünbuch von 1996 [2] im Juni 2002 die Richtlinie 

2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung und Bekämpfung 

von Umgebungslärm [3] verabschiedet. 

 

Umgebungslärm wird dabei definiert als „unerwünschte oder gesundheitsschädliche 

Geräusche im Freien, die durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich des 

Lärms, der von Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen für 

industrielle Tätigkeiten gemäß Anhang I der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 

über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung ausgeht“. 

 

Die Richtlinie verfolgt drei Hauptziele:  

Durch eine Kartierung der wichtigsten Lärmquellen nach europaweit angepassten Berechnungs- 

und Beurteilungsmethoden soll eine Übersicht über bestehende Lärmprobleme geschaffen werden.  

Aus den Ergebnissen heraus sollen Aktionspläne zur Verbesserung der Lärmsituation entwickelt 

werden. 

Weiterhin sollen die Ergebnisse Hinweise auf den Bedarf für weitergehende Produktvorschriften 

der Union zur Emissionsminderung geben. 
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Die EU-Umgebungslärmrichtlinie sieht alle 5 Jahre eine Überprüfung bzw. Überarbeitung der 

Lärmkarten bzw. der Lärmaktionsplanung vor. Weiterhin wurde im Rahmen der EU-Gesetzgebung 

auch die Information der Bevölkerung über die Schallimmissionsbelastungen sowie mögliche Min-

derungsmaßnahmen verankert. Einen Rechtsanspruch auf die Umsetzung der Lärmminderungs-

maßnahmen existiert jedoch nicht. 

 

1.3 Die Umsetzung in nationales Recht 

In Deutschland erfolgte die Umsetzung in nationales Recht 2005 mit dem Gesetz zur Umsetzung 

der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm [3] mittels einer Än-

derung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)[4] mit den §§ 47 a-f sowie mit der Ein-

führung der 34. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 

über die Lärmkartierung – 34. BImSchV) [5]. 

 

§ 47 c des BImSchG besagt, dass die zuständige Behörde Lärmkarten für Ballungsräume mit mehr 

als 250 000 Einwohnern sowie für Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 

drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr (~ 8200 Kfz pro Tag), Haupteisenbahnstrecken mit einem 

Verkehrsaufkommen von über 60 000 Zügen pro Jahr und Großflughäfen ausarbeiten muss. 

 

Die Lärmkarten werden mindestens alle fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Erstellung überprüft 

und bei Bedarf überarbeitet. Im Jahr 2007 wurde die erste Lärmkartierung (Stufe 1) von dem 

Landesamt für Umwelt Naturschutz und Geologie MV (LUNG) durchgeführt. In dieser ersten 

Stufe wurden Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von > 6 Mio. Kfz pro Jahr 

kartiert. Im Jahr 2012 erfolgte die erste Überprüfung der Lärmkarten (Stufe 2). Für die Lärmkar-

tierung der Stufe 2 wurden Bundes- und Landesstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von > 3 

Mio. Kfz pro Jahr untersucht. Anhand dieser Ergebnisse wurde durch die Hansestadt Wismar 

ein Lärmaktionsplan (Stufe 2) erstellt und im Dezember 2017 auf der Homepage der Hansestadt 

Wismar veröffentlicht. Im Jahr 2017 erfolgte erneut eine Überprüfung der Lärmkartierung (Stufe 

3) durch das LUNG. Es wurden Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen mit einem Verkehrsauf-

kommen von > 3 Mio. Kfz pro Jahr kartiert. Aufgrund der Ergebnisse dieser Kartierung entstand 

im Dezember 2022 die Fortschreibung des Lärmaktionsplans Stufe 3. Im Jahr 2024 erfolgte er-

neut eine Überprüfung der Lärmkartierung (Stufe 4) durch das LUNG. Es wurden Bundes-, Lan-

des- und Gemeindestraßen mit einem Verkehrsaufkommen von > 3 Mio. Kfz pro Jahr kartiert. 
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Aufgrund der Ergebnisse dieser Kartierung entsteht hiermit die Fortschreibung des Lärmakti-

onsplans Stufe 4.  

Die Hansestadt Wismar hat zudem für die Erarbeitung der Lärmkartierungen sowie die Berech-

nungen der Belastetenzahlen für die Stufe 3 und die jetzige Stufe 4 die Firma UmweltPlan GmbH 

Stralsund beauftragt. Für die Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) dieser Kartierung 

wurden in der Stufe 3 die Daten aus dem „Verkehrskonzept zur Entwicklung des maritimen Wirt-

schaftsstandortes Wismar“ vom 02. November 2017, erstellt von Klaeser & Partner, Beratende 

Ingenieure PartG mbB, [8] verwendet.  

In der Stufe 4 wurden die Daten der DTV von den Verkehrszählungen durch das Ingenieurbüro 

Klaeser & Partner, Beratende Ingenieure PartG mbB aus dem Jahr 2023 verwendet. Diese Daten 

wurden im Zuge der Erstellung eines Verkehrsentwicklungskonzepts erhoben. 

Die folgenden Ergebnisse beruhen auf den Berechnungen durch die Firma UmweltPlan GmbH 

Stralsund.  

 

1.4 Ortsbeschreibung der Hansestadt Wismar 

Die Hansestadt Wismar ist Kreisstadt des Landkreises Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vor-

pommern mit 44.079 Einwohnern (Stand 31.12.2024, Quelle: Registerzahlen der Hansestadt Wis-

mar). Die Stadt ist UNESCO Weltkulturerbe und die größte der 18 Mittelzentren des Landes und 

besitzt oberzentrale Funktionen.  

Wismar besitzt über die Autobahn-Anschlussstelle „Wismar Mitte“ und dem „Kreuz Wismar“ An-

bindungen an die Bundesautobahn A20 und A14.  

 

Des Weiteren ist sie an Bundesstraßen angebunden. Die B105 beginnt in Greifswald und endet in 

Selmsdorf an der B104. Sie verläuft an mehreren Stellen auf der Trasse der Nordostdeutschen 

Hanse-Route. Im Raum Wismar ist sie unterbrochen. Sie endet im Osten Wismars und verläuft im 

Nordwesten weiter Richtung Selmsdorf. 

Die B106 beginnt westlich von Wismar und verläuft nach Schwerin, wo sie endet. Sie ist in Wismar 

auch als die Umgehungsstraße „Westtangente“ bekannt. 

Die B208 führt von Bad Oldesloe, Kreis Stormarn (Schleswig-Holstein) bis nach Wismar. 

Alle Bundestraßen führen nicht direkt durch Wismar. Sie tangieren das bebaute Stadtgebiet nur 

und behalten somit überwiegend ausreichenden Abstand zu empfindlicher Bebauung.  
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Im bebauten Stadtgebiet führen sowohl die Landesstraße L 12 als auch Gemeindestraßen. Die L12 

beginnt im Süden Wismars und verläuft Richtung Norden, am östlichen Altstadtring entlang, über 

die Hochbrücke und dann in Richtung Insel Poel. 

Als weitere Landesstraßen gibt es die L102, welche am Klußer Damm in Wismar beginnt und in 

Jesendorf (Gemeinde Neukloster-Warin im Landkreises Nordwestmecklenburg) endet sowie die 

L012, welche aus Gressow / Barnekow kommt und an der Anschlussstelle Westtangente endet. 

 

Auf dem innerstädtischen Schienennetz verkehren neben dem Güterverkehr zum Industriegebiet 

„Am Hafffeld Süd“ auch die Regionalbahn bzw. Regionalexpress Richtung Berlin Flughafen BER, 

Rostock/Tessin und Schwerin/Ludwigslust. Aufgrund einer Generalsanierung der Strecke Ham-

burg-Berlin kommt es bis voraussichtlich bis Mai 2026 zu einem abweichenden Fahrplan. 

 

1.5 Beschreibung der zu erfassenden Lärmquellen für den Bereich der Hanse-
stadt Wismar 

Ballungsraum 

Die ehemals kreisfreie Hansestadt Wismar verfügt mit Stand vom 31.12.2024 nach Auskunft des 

Einwohnermeldeamtes der Hansestadt Wismar über eine Einwohnerzahl von 44.079 Einwohnern 

über eine Fläche von circa 42 Quadratkilometern. Damit handelt es sich nicht um einen Ballungs-

raum im Sinne der Umgebungslärm-Richtlinie [3]. 

In Ballungsräumen sind zusätzlich spezielle Industrie- und Gewerbegeräuschquellen sowie Ha-

fenanlagen zu kartieren und die Hauptverkehrsstraßen durch „sonstige“ Verkehrswege zu ergän-

zen. Unter „sonstigen“ Verkehrswegen werden Verkehrswege verstanden, die auf Grund der Ver-

kehrszahlen oder sonstiger baulicher Eigenschaften hohe Immissionspegel und Belastetenzahlen 

erwarten lassen. 

Außerhalb von Ballungsräumen sind grundsätzlich Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstre-

cken und Großflughäfen zu berücksichtigen. Es ist sowohl die Immissionssituation als auch die 

Anzahl von Betroffenen zu berechnen. 

 

Großflughäfen 

Da das Bundesland Mecklenburg–Vorpommern nicht über Flughäfen mit mehr als 50.000 Bewe-

gungen pro Jahr verfügt, ist Fluglärm im Rahmen der Lärmaktionsplanung für die Hansestadt 

Wismar nicht zu berücksichtigen. 
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Haupteisenbahnstrecken 

Ähnlich wie beim Fluglärm stellt sich die Situation für den Schienenverkehrslärm dar. Nach Dar-

stellung des Eisenbahn-Bundesamtes sind im Bereich der Hansestadt Wismar keine Schienenwege 

als Haupteisenbahnstrecke mit mehr als 30.000 Zugbewegungen pro Jahr zu kartieren. Dies trifft 

in Mecklenburg-Vorpommern nur auf die Hansestadt Rostock zu.  

Beim Schienenverkehrslärm liegt nach § 47e BImSchG [4] für Schienenwege des Bundes die Zu-

ständigkeit für die Ausarbeitung der Lärmkarten, für die Mitteilung der Informationen an die zu-

ständigen Behörden und für die Information der Öffentlichkeit beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA). 

Seit dem 1. Januar 2015 ist das EBA auch für die Aufstellung eines bundesweiten Lärmaktions-

planes für die Haupteisenbahnstrecken des Bundes mit Maßnahmen in Bundeshoheit zuständig. 

Im Rahmen der Runde 4 der Lärmkartierung wurde vom EBA einer erweiterte Lärmkartierung er-

arbeitet. Nun werden nicht mehr nur die Haupteisenbahnstrecken betrachtet, sondern alle Schie-

nenwege von Eisenbahnen des Bundes. Es wird zudem einmal der 24 Stunden-Zeitraum betrachtet 

(DEN) sowie der Nachtzeitraum (night) (Erläuterungen dazu befinden sich im Kapitel 2 Lärmkar-

tierung – allgemeine Informationen). 

 

Abbildung 1 und 2 zeigen die Lärmkartierung der Runde 4 für die Hansestadt Wismar für Schienen-

wege. Dargestellt werden die Emissionen aller Schienenwege. Details zur Lärmkartierung an 

Schienenwegen des Bundeslandes stellt das Eisenbahn-Bundesamt unter 

https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermkartierung/laermkartie-

rung_node.html#doc1690848bodyText2 (Stand vom November 2025) [6] zur Verfügung. 
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Abbildung 1: Ausschnitt Lärmkartierung für den 24 Stunden Zeitraum (DEN) für die Hansestadt Wismar der Stufe 4 für Schienen-
wege (Quelle: https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermkartierung/laermkartie-
rung_node.html#doc1690848bodyText2 

 

 
Abbildung 2: Ausschnitt Lärmkartierung für den Nachtzeitraum (night) für die Hansestadt Wismar der Stufe 4 für Schienenwege 
(Quelle: https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermkartierung/laermkartie-
rung_node.html#doc1690848bodyText2 
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Hauptverkehrsstraßen 

Für den Straßenverkehrslärm, der in vielen Städten und Gemeinden die Hauptlärmquelle darstellt, 

sind gemäß § 47c BImSchG [4] Bundes- und Landesstraßen oder auch sonstige grenzüberschrei-

tende Straßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 3 Mio. Kraftfahrzeugen pro Jahr zu kar-

tieren. Die oben genannten Kriterien erfüllen im Bereich der Hansestadt Wismar die folgenden 

Straßenabschnitte: 

• Beginn der A14 östlich von Wismar 

• Am Hafen 

• Am Weißen Stein 

• B106 als Westtangente 

• Bürgermeister-Haupt-Straße 

• Dahlmannstraße 

• Dammhusener Chaussee 

• L12 Dr.-Leber-Straße 

• L12 Hoher Damm 

• L12 Inselstraße 

• L12 Poeler Straße 

• L12 Hochbrücke 

• L12 Schweriner Straße 

• Lübsche Straße 

• Philipp-Müller-Straße (teilweise) 

• Poeler Straße 

• Rostocker Straße 

• Rudolph-Breitscheid-Straße (teilweise) 

• Ulmenstraße 

• Wasserstraße 

 

Zudem wurden einige Straßenabschnitte von Hauptstraßen betrachtet, welche knapp unter der 3 

Mio. Kraftfahrzeugen pro Jahr fallen. Dies wurde für einen „runden“ Abschluss und einer besseren 

Darstellung hinzugefügt. 

• B105 hinter der Autobahnabfahrt Richtung Rostock/Schwerin 

• Dammhusener Chaussee 
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• Dr.-Leber-Str. Richtung Bahnhofstraße 

• L102 Klußer Damm 

• L12 Hoher Damm 

• L12 Philosophenweg 

• Philipp-Müller-Straße 

• Zierower Landstraße 

 

Detaillierte Angaben über betroffene Straßen und deren Verkehrszahlen und Emissionsparameter 

sind im Anhang 1.2, Anhang 1.3, Anhang 2.1, aufgelistet. 
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2. Lärmkartierung 

2.1 Allgemeine Informationen 

Für die Lärmkartierung der Hansestadt Wismar nach der 34. BImSchV [5] ist gemäß der Immissi-

onsschutz-Zuständigkeitsverordnung (ImSchZustVO M-V) [7] das Landesamt für Umwelt, Natur-

schutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) zuständig.  

 

Die Lärmkarten werden mindestens alle fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Erstellung überprüft 

und bei Bedarf überarbeitet. 

 

Die Hansestadt Wismar hat zudem für die Lärmkartierung sowie die Berechnung der Belasteten-

zahlen die Firma UmweltPlan GmbH Stralsund beauftragt. In der Stufe 4 wurden die Daten der 

DTV von den Verkehrszählungen durch das Ingenieurbüro Klaeser & Partner, Beratende Ingenieure 

PartG mbB aus dem Jahr 2023 verwendet. Diese Daten wurden im Zuge der Erstellung eines Ver-

kehrsentwicklungskonzepts (noch unveröffentlicht) erhoben. 

Die folgenden Ergebnisse beruhen auf den Berechnungen durch die Firma UmweltPlan GmbH 

Stralsund.  

 

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV hat 2024 ebenfalls eine Lärmkartierung 

für die Hansestadt Wismar erstellt. Diese sind auf der Homepage des Landesamtes veröffentlicht 

[9].  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kartierung vom Landesamt mit der Kartierung durch Um-

weltplan GmbH nicht zu vergleichen ist. Es wurden für die Berechnung unterschiedliche Verkehrs-

zahlen verwendet. 

 

Die Bewertung der mittels Lärmkartierung gewonnenen Ergebnisse erfolgt auf Basis der für Meck-

lenburg-Vorpommern vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) zur Anwen-

dung empfohlenen Auslösewerte von 

- Lden ≥ 60 dB(A) und 

- Lnight ≥ 50 dB(A). 

Hierbei ist der „Lden“ ein mittlerer Pegel über das gesamte Jahr und beschreibt die Belastung über 

24 Stunden: day (Tag), evening (Abend), night (Nacht). Bei seiner Berechnung wird der Lärm in 
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den Abendstunden und in den Nachtstunden durch einen Zuschlag von 5 dB(A) (Abend) bzw. 10 

dB(A) (Nacht) stärker gewichtet. Der „Lden“ dient zur Bewertung der allgemeinen Lärmbelastung. 

Der „Lnight“ beschreibt den Umgebungslärm im Jahresmittel zur Nachtzeit (22 Uhr – 6 Uhr). Er 

dient zur Bewertung der Nachtruhe. 

 

Als Kriterium für die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes wird die Überschreitung mindestens 

eines der oben genannten Auslösewerte angesehen.  

 

Ein direkter Vergleich mit den nach deutschem Recht ermittelten Grenzwerten z.B. der Sechzehn-

ten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutz-

verordnung - 16. BImSchV) [10] ist aufgrund der abweichenden Berechnungsmethode (andere 

Zeitbereiche, keine Zu- und Abschläge) nur bedingt möglich. 

 

Einen Rechtsanspruch auf die Umsetzung der Lärmminderungsmaßnahmen existiert für die Bürger 

allerdings nicht. 

 

2.2 Ermittlungsverfahren der Lärmkartierung 

Die Lärmkartierung ist beschränkt auf Straßenzüge mit einem DTV (Durchschnittliche tägliche 

Verkehrsstärke) > 8.200 Kfz/24h. Grundlage für die Bearbeitung stellen die 34. BImSchV [5], die 

Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen (Straßen, Schienenwege, 

Industrie und Gewerbe) (BUB), die Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen 

durch Umgebungslärm (BEB) sowie die LAI-Hinweise zur Lärmkartierung dar [11]. 

 

Aus dem DTV-Wert wurde gemäß der LAI-Hinweise zur Lärmkartierung [11] der Verkehr je Stunde 

Qd/e/n für die unterschiedlichen Zeitbereiche Tag (6 bis 18 Uhr), Abend (18 bis 22 Uhr) und Nacht 

(22 bis 6 Uhr) bestimmt. Die Umrechnungsfaktoren sind in der Tabelle 1 dargelegt.  

 

 

 

 

 



Lärmaktionsplan Stufe 4   

Hansestadt Wismar  Lärmkartierung 

 
18 

 

Tabelle 1: Faktoren zur Ermittlung des stündlichen Gesamtverkehrsaufkommens nach LAI-Hinweise zur Lärmkartie-
rung (Januar 2022) 

Straßenart Tag 06-18 Uhr  Abend    18-22 Uhr Nacht 22-06 Uhr 
Faktor Qd [Kfz/h] x 
DTV 

Faktor Qe [Kfz/h] x 
DTV 

Faktor Qn [Kfz/h] x 
DTV 

Bundesautobahn 0,0611 0,0412 0,0128 
Bundesstraßen 0,0637 0,0399 0,0095 
Landes-, Kreis- und 
Gemeindestraßen 

0,0640 0,0406 0,0087 

 

Weiterhin unterscheidet die Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen 

Quellen (BUB, September 2021) bei der Ermittlung der Schallemission von Straßen folgende Fahr-

zeugklassen:  

• Leichte Kraftfahrzeuge  

• Mittelschwere Fahrzeuge  

• Schwere Fahrzeuge  

• Zweirädrige Kraftfahrzeuge  

 

Die Aufteilung bezüglich der Kategorien erfolgte anhand des bekannten Gesamtschwerverkehrs-

anteil und den LAI-Hinweise zur Lärmkartierung [11] nachfolgenden Zusammenhängen:  

 

Tabelle 2: Anteil mittelschwerer und schwerer Fahrzeuge am stündlichen Verkehrsfluss Q - Pauschalwerte für Bun-
desautobahnen nach LAI-Hinweise zur Lärmkartierung (Januar 2022) 
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Tabelle 3: Anteil mittelschwerer und schwerer Fahrzeuge am stündlichen Verkehrsfluss Q - Pauschalwerte für Bun-
desstraßen nach LAI-Hinweise zur Lärm-kartierung (Juli 2020) 

 

 

Tabelle 4: Anteil mittelschwerer und schwerer Fahrzeuge am stündlichen Verkehrsfluss Q - Pauschalwerte für Landes-
, Kreis-, Gemeindestraßen nach LAI-Hinweise zur Lärmkartierung (Januar 2022) 

 

 

 

Verkehrszahlen für Motorräder lagen nicht vor. Nach den LAI-Hinweisen zur Lärmkartierung [11] 

kann in diesem Fall auf eine separate Berücksichtigung der Motorräder verzichtet werden.  

 

Die berücksichtigten Straßenabschnitte, die dazugehörigen durchschnittliche tägliche Verkehrs-

stärke und Emissionsparameter sind im und Anhang 2.1 genauer dargestellt. Die Lärmemission des 

Straßenverkehrs ist abhängig von der Verkehrsstärke, dem Lkw-Anteil, den zulässigen Geschwin-

digkeiten sowie der Straßenoberfläche und der Steigung der Fahrbahn. Steigungen über 5 %, die 

zu einer Erhöhung der Emissionswerte führen würden, sind in den kartierten Straßenabschnitten 
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nicht zu berücksichtigen. Für alle Straßenzüge wurde als konservativer Ansatz für die Oberfläche 

ein nicht geriffelter Gussasphalt berücksichtigt.  

 

2.3 Belastetenzahlen 

Für die Ermittlung der Belastetenzahlen wurden im schalltechnischen Modell die einzelnen Stra-

ßenzüge definiert, für die eine Berechnung der Immissionspegel vorgenommen wurde. Anschlie-

ßend wurden die Immissionspegel mit Bezug zu den Einwohnerdaten statistisch ausgewertet. An 

Knotenpunkten wurden einzelne Gebäude möglichst der Hauptlärmquelle zugeordnet, um eine 

Mehrfachberücksichtigung von Einwohnern zu vermeiden. 

 

Die Immissionssituation für die untersuchten Straßenabschnitte ist in den Rasterlärmkarten (s. 

Anhang 1.2 und Anhang 1.3) visualisiert. Hierin sind die Isophonen in 5-dB(A) Pegelschritten für 

die Zeitbereiche DEN (Ganztageswert über die Zeitbereiche Tag(day), Abend(evening) und 

Nacht(night)) sowie für den Zeitbereich der Nacht (22 bis 6 Uhr) in 4 m über Grund dargestellt. 

 

In dem Anhang 2.2 sind die lärmbelasteten Bewohner, lärmbelasteten Flächen sowie lärmbelas-

tete Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser je Straßenzug und für das gesamte Stadtgebiet ausge-

wiesen. Für Schulen und Krankenhäuser ist anzumerken, dass jedes Gebäude, welches zum jewei-

ligen Komplex gehört, ausgewiesen wird, wenn es den entsprechenden Pegel aufweist, d.h. eine 

hohe Zahl von lärmbelasteten Gebäuden kann dadurch entstehen, dass an einem Standort viele 

Gebäude eines Komplexes belastet sind. Zur Identifikation von lärmbelasteten Schul- und Kran-

kenhausstandorten können die Lärmkarten (Anhang 1.2 und Anhang 1.3) herangezogen werden. 

 

In Tabelle 5 ist die Anzahl der betroffenen Menschen durch Umgebungslärm für die gesamte Stadt 

Wismar dargestellt. Die Anzahl der betroffenen Menschen, eingeteilt in die unter Abschnitt 1.5 

Hauptverkehrsstraßen, sind im Anhang 2.2 detailliert aufgeführt. Entsprechend der Tabelle 5 sind 

2138 Menschen und somit 4,9 % der Bevölkerung der Hansestadt Wismar über 24 Stunden von 

Verkehrslärm betroffen (ausgehend vom Auslösewerte; siehe Abschnitt 2.1). Nachts (22:00 Uhr 

bis 06:00 Uhr) sind 2248 Menschen und somit 5,1 % der Bevölkerung der Hansestadt Wismar von 

Verkehrslärm betroffen. Die meisten betroffenen Menschen wohnen am Altstadtring (insbeson-

dere Dahlmannstraße und Dr.-Leber-Straße) sowie in der Lübschen Straße, Poeler Straße und 

Rostocker Straße. In der Dahlmannstraße und Ulmenstraße wohnen die meisten Betroffenen, die 
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einem Lärmpegel von über 70 dB(A) über den gesamten Zeitraum bzw. über 60 dB(A) im Nacht-

zeitraum ausgesetzt sind. Die hier angegebenen Werte können nicht mit den Werten der vorheri-

gen Stufen der Lärmaktionspläne verglichen werden, da mittlerweile andere Auslösewerte in der 

Berechnung berücksichtigt werden. 

 
Tabelle 5:  Tabellarische Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen, die in Gebieten wohnen, die innerhalb 
bestimmter Isophonen-Bänder liegen und über lärmbelastete Flächen sowie die geschätzte Zahl der Wohnungen, 
Schulen und Krankenhäuser der gesamten Hansestadt Wismar. Die Prozentangabe der Anzahl der betroffenen Men-
schen ist ausgehend von der Gesamtbevölkerung der Hansestadt Wismar mit 44.079 Einwohnern (Stand 31.12.2024 
vom Einwohnermeldeamt der Hansestadt Wismar. Rot und fettmarkierte Zellen stellen die Auslösewerte nach Ab-
schnitt 2.1 dar. 

Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm (BEB) 

Anzahl der betroffenen Menschen (An-
zahl der betroffenen Menschen in Pro-

zent) 

Anzahl der 

Fläche 
[km²] 

für Lden 

 Wohnungen Schulen Krankenhäuser 

Intervalle Lden Inter-
valle 

Lnight Schwellen- 
werte 

Lden Lden Lden 

  45-50 1.811 
(4,1) 

> 55 2.222 10 0 6,03 

  50-55 1.226 
(2,8) 

> 65 483 2 0 1,69 

55-60 1.573 
(3,6) 

55-60 978 
(2,2) 

> 75 0 0 0 0,10 

60-65 1.197 
(2,7) 

60-65 44 
(0,1) 

     

65-70 909 
(2,1) 

65-70 0 
(0,0) 

     

70-75 32 
(0,1) 

> 70 0 
(0,0) 

     

> 75 0 
(0,0) 
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3. Lärmaktionsplanung 

3.1 Zuständige Behörde für den Lärmaktionsplan 

Wird einer der im Abschnitt 2.1 genannten Auslösewerte überschritten, ist die zuständige Behörde 

verpflichtet einen Lärmaktionsplan aufzustellen. In der Hansestadt Wismar werden an verschie-

denen Straßenstrecken diese Auslösewerte überschritten. Gemäß § 6 der ImSchZustVO M-V [8] 

ist die Hansestadt Wismar als untere Immissionsschutzbehörde für das Aufstellen eines Lärmak-

tionsplanes zuständig: 

 

Hansestadt Wismar 
Bauamt 

Abteilung Planung 
Kopenhagener Straße 1 

23966 Wismar 
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3.2 Ablauf der Lärmaktionsplanung 
 

 
Abbildung 3:  Empfohlene Prozessschritte bei der Aufstellung oder Überprüfung von Lärmaktionsplänen. [11] 
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3.3 Beispielhafte fotografische Dokumentation der Lärmsituation 

Die detaillierte Beschreibung bezieht sich auf Straßen, in denen Menschen von Verkehrslärm über 

den vorgegeben Auslösewert betroffen sind. Die dazugehörigen Abbildungen sind Beispiele der 

Häuser für die betroffenen Menschen. Detaillierte betroffene Wohnungen und Menschen sind im 

Anhang 2.2 wiedergegeben. Sämtliche Fotos wurden im November und Dezember 2025 durch die 

untere Immissionsschutzbehörde der Hansestadt Wismar aufgenommen. 

 

Altstadtring 
 

Dahlmannstraße 
 

 
Abbildung 4: Lärmbetroffene Gebäude Dahlmannstraße 
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Dr. Leber-Straße 
 

 
Abbildung 5: Lärmbetroffene Gebäude Dr.-Leber-Straße 

Ulmenstraße 

 
Abbildung 6: Lärmbetroffene Gebäude Ulmenstraße 
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Wasserstraße 
 

 
Abbildung 7:  Lärmbetroffene Gebäude Wasserstraße 
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Am Weißen Stein 

 
Abbildung 8: Lärmbetroffene Gebäude Am Weißen Stein 

B 208 

 
Abbildung 9: Lärmbetroffenes Gebäude B 208 
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Bürgermeister Haupt-Straße 
 

 
Abbildung 10: Lärmbetroffene Gebäude Bürgermeister-Haupt-Straße 

 

 
Abbildung 11: Lärmbetroffene Gebäude Bürgermeister-Haupt-Straße 
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Inselstraße  

 
Abbildung 12: Lärmbetroffene Gebäude Inselstraße 

 
L12 Hochbrücke 

 
Abbildung 13: Lärmbetroffene Gebäude L12 Hochbrücke  
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Lübsche Straße 

 
Abbildung 14: Lärmbetroffene Gebäude Lübsche Straße 

 

 
Abbildung 15: Lärmbetroffene Gebäude Lübsche Straße 
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Philipp-Müller-Straße 

 
Abbildung 16: Lärmbetroffene Gebäude Philipp-Müller-Straße 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lärmaktionsplan Stufe 4   

Hansestadt Wismar  Lärmaktionsplanung 

 
32 

 

Poeler Straße 

 
Abbildung 17: Lärmbetroffene Gebäude Poeler Straße 

 

 
Abbildung 18: Lärmbetroffene Gebäude Poeler Straße 

 



Lärmaktionsplan Stufe 4   

Hansestadt Wismar  Lärmaktionsplanung 

 
33 

 

Rostocker Straße 

 
Abbildung 19: Lärmbetroffene Gebäude Rostocker Straße 

 
Abbildung 20: Lärmbetroffene Gebäude Rostocker Straße 
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Rudolph-Breitscheid-Straße 

 
Abbildung 21: Lärmbetroffene Gebäude Rudolph-Breitscheid-Straße 
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Schweriner Straße  

 
Abbildung 22: Lärmbetroffene Gebäude Schweriner Straße 

 

 
Abbildung 23: Lärmbetroffene Gebäude Schweriner Straße 
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4. Maßnahmenplanung 

4.1 Bereits umgesetzte Maßnahmen zur Lärmminderung 

In den vergangenen Jahren konnte durch die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur eine spürbare 

Entlastung der Straßen vom Verkehr im Bereich der Hansestadt Wismar erreicht werden. Insbe-

sondere für die Straßenabschnitte im Verlauf der ehemaligen B105 (Lübsche Straße, Dahlmann-

straße, Dr.-Leber-Straße, Rostocker Straße und Am Weißen Stein) konnten durch den Neubau der 

A20 (Verkehrsfreigabe 1997) und der Westtangente im Verlauf der B106 (Verkehrsfreigabe 2000) 

deutliche verkehrliche Entlastungen und damit auch eine Reduzierung der Geräusch- und Luft-

schadstoffimmissionen erreicht werden. 

 

Die Osttangente (Verkehrsfreigabe 2003) entlastet insbesondere die Bereiche Dargetzow, Wismar 

Ost und Schwanzenbusch. 

 

Durch die genannten Straßenabschnitte verfügt die Hansestadt Wismar über eine weitgehend 

vollständige Ortsumgehung. Es kann für die aktuellen Verkehrsmengen im Stadtgebiet dement-

sprechend davon ausgegangen, dass diese durch den Quell- und Zielverkehr der Anwohner, Pend-

ler, Besucher und des Lieferverkehres bedingt sind und der verbleibende Durchgangsverkehr nur 

eine untergeordnete Rolle spielt. 

 

Die Möglichkeiten für eine weitere Verringerung des Durchgangsverkehres können somit als wei-

testgehend ausgeschöpft angesehen werden. 

 

Eine weitere Baumaßnahme war der Neubau einer Eisenbahnüberführung in der Poeler Straße, 

welcher im April 2023 eröffnet wurde. Dadurch kommt es zu einem besseren Verkehrsfluss, da die 

Autos nicht mehr an den Bahnschranken warten müssen und dies führt somit zu weniger Ver-

kehrslärm. Ziel dieser Maßnahme war ein besserer Verkehrsfluss am Altstadtring als auch in der 

Poeler Straße, denn „die heute bestehenden Bahnübergänge auf der Poeler Straße in Wismar be-

einträchtigen den Verkehr stark. Beide müssen zusätzlich zum regulären Bahnverkehr auch für 

Rangierfahrten des Seehafens Wismar geschlossen werden. Dadurch entstehen lange Schließzei-

ten, die zu erheblichem Rückstau des Straßenverkehrs führen. Davon sind auch der überregionale 

Ostseeküstenradweg und der sich in unmittelbarer Nähe befindliche Zentrale Omnibusbahnhof 

betroffen. Um eine nachhaltige Lösung für die Nutzer und Anwohner/innen der Poeler Straße zu 
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schaffen, ist vorgesehen, die vorhandenen Bahnübergänge durch eine dreigleisige Eisenbahnüber-

führung zu ersetzen.“ [13].  

Im Rahmen des dazugehörigen Planfeststellungsverfahrens wurde eine schalltechnische Untersu-

chung durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass „aufgrund [von] Änderungen der Höhenlage der 

Gleise und der Straße sowie der Anfügung zusätzlicher Fahrstreifen sowie neuer Gleise der Sach-

verhalt der Wesentlichen Änderung gegeben [ist]. Hieraus ergibt sich ein Anspruch auf Lärmvor-

sorge unter Anwendung der gesetzlichen Immissionsgrenzwerte [gemäß 16. BImSchV [10]]. Der 

Untersuchungsraum umfasst das Umfeld der geplanten Baumaßnahme, soweit dort 

Grenzwertüberschreitungen nicht ausgeschlossen werden können.“ (Auszug aus dem Erläute-

rungsberichts des Planfeststellungsverfahrens). 

 

Es wird davon ausgegangen, dass durch den Bau der Bahnüberführung die Rostocker Straße und 

die Hochbrücke entlastet werden. Die prognostizierten Änderungen der Verkehrsdaten durch die 

Baumaßnahme können im Verkehrskonzept zur „Entwicklung des maritimen Wirtschaftsstandor-

tes Wismar“ vom 02. November 2017 veröffentlicht auf der Homepage der Hansestadt Wismar 

nachgelesen werden [8]. 

 

Des Weiteren wurden im Jahr 2020 die Schweriner Straße, von 2021 bis 2023 die Westtangente 

sowie 2024 der Kreisverkehr Rothentor saniert. 

 

4.2  Derzeitige große Bauprojekte 

Im August 2020 begann der Neubau der Werftanbindung. Ziel ist die Errichtung einer direkten 

Straßenverbindung zwischen Westtangente und dem Gewerbegebiet West (genauere Informatio-

nen können im Bebauungsplan Nr. 85/17 „Erschließung Gewerbegebiet West II“ [12] nachgelesen 

werden). Durch diese Baumaßnahme soll die Bürgermeister-Haupt-Straße, Am Köppernitztal so-

wie die Schweriner Straße zwischen Kreisverkehr und Bürgermeister-Haupt-Straße entlastet wer-

den. Die prognostizierten Änderungen der Verkehrsdaten können im „Verkehrskonzept zur Ent-

wicklung des maritimen Wirtschaftsstandortes Wismar“ vom 02. November 2017 veröffentlicht 

auf der Homepage der Hansestadt Wismar nachgelesen werden [8]. 

Die Freigabe ist im November 2027 geplant. 

 

 



Lärmaktionsplan Stufe 4   

Hansestadt Wismar  Maßnahmenplanungen 

 
38 

 

4.3  Zukünftige verkehrsrelevante Projekte 

4.3.1 Ersatzneubau Hochbrücke 

Der Vorhabensträger das Land M-V, vertreten durch das Straßenbauamt Schwerin, erstellt für den 

Ersatzneubau der Hochbrücke derzeit die Unterlagen für das erforderliche Planfeststellungsver-

fahren. In diesem Zusammenhang wird für die Ermittlung eventueller Grenzwertüberschreitungen 

gemäß der 16. BImSchV [10] auch eine schalltechnische Prognose erstellt. Werden die Grenzwerte 

überschritten, sind Maßnahmen zur Lärmminderung durchzuführen. 

 

4.3.2  Verkehrsentwicklungsplan 

Die Hansestadt Wismar erstellt derzeit einen Verkehrsentwicklungsplan. Dieser soll verkehrsrele-

vante Trends und Defizite sowie Maßnahmen aufzeigen. Der Plan wird Zielvorgaben enthalten, 

welche von der Bürgerschaft beschlossen werden können und dann von der Hansestadt Wismar 

umgesetzt werden müssen. Es soll insbesondere der Ausbau des Fahrradnetzes sowie der E-Mobi-

lität geprüft werden. Bei der Stärkung beider Faktoren werden die Straßenlärmemissionen redu-

ziert. 

 

4.3.3  Zustandserfassung der Qualität der Gemeindestraßen 

Die Hansestadt Wismar bereitet aktuell ein Ausschreibungsverfahren für die Überprüfung der 

Qualität der Gemeindestraßen vor. Hierin sollen die Bewertung der Fahrbahnoberfläche und Ein-

teilung der subtanzerhaltenen Maßnahmen auf der Grundlage des kommunalen Erhaltungsmana-

gements durchgeführt werden. Im ersten Schritt werden die Straßenbefahrung und Aufnahme der 

Ist-Situation durchgeführt. Im darauffolgenden Schritt werden Zustandsnoten für die Straßen 

festgelegt. 

 
 

4.4 Prüfung weiterer möglicher Maßnahmen 

4.4.1 Verkehrsverlagerung/Vermeidung von Durchgangsverkehren 

Wie in Abschnitt 4.1 dargestellt, verfügt die Hansestadt Wismar über eine weitgehend vollstän-

dige Ortsumgehung, so dass für die aktuellen Verkehrsmengen im Stadtgebiet davon ausgegangen 

werden kann, dass diese durch den Quell- und Zielverkehr verursacht werden. Weitere Möglich-

keiten für eine Verringerung des Durchgangsverkehres werden nicht gesehen. 

 

Eine theoretisch ebenfalls mögliche Reduzierung der Verkehrsströme auf der L12 durch Verteilung 

des Verkehrs auf zur L12 nahezu parallel verlaufende Straßenzüge scheidet mangels geeigneter 
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Straßen aus und wird auch nicht als zielführend erachtet, da die Bündelung der Hauptverkehrs-

ströme auf wenige Straßen die Lärmbelastung auf relativ kleine Flächen konzentriert, dadurch 

eine Verlärmung weiterer Stadtgebiete verhindert und die Anzahl vom Straßenverkehrslärm Be-

troffener im Sinne der EU-Umgebungslärmrichtlinie minimiert. 

 

4.4.2 Aktive Lärmschutzmaßnahmen durch Lärmschutzwände und –wälle 

Auf Grund der innerstädtischen Lage der L12 sowie den Gemeindestraßen und den damit verbun-

denen Gebäudestrukturen und Grundstücksverhältnissen sowie der Anzahl an Einmündungen, 

Kreuzungen und Grundstückszufahrten ist aus Sicht des Immissionsschutzes kein sinnvoller und 

städtebaulich vertretbarer aktiver Schallschutz durch Lärmschutzwände und/oder -wälle möglich. 

 

4.4.3 Lärmoptimierte Fahrbahnoberflächen 

Durch die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in der Automobiltechnik wurden die Antriebsge-

räusche immer weiter reduziert, so dass bei den heutigen Pkws das Rollgeräusch bereits ab Ge-

schwindigkeiten von etwas über 30 km/h das Gesamtgeräusch dominiert. Das Rollgeräusch ent-

steht aus der Wechselwirkung des Reifens mit der Fahrbahn, wobei die Beschaffenheit der Fahr-

bahnoberfläche entscheidend ist.  

 

Wird mit einer Planung bei einer Sanierung und ähnliches einer Straße begonnen, wird zuerst 

untersucht, ob eine wesentliche Änderung gemäß § 1 der 16. BImSchV [10] vorliegt. 

Bei reinen Sanierungsmaßnahmen handelt es sich um keine wesentliche Änderung.  

 

Diese Untersuchung ist nur bei Um- und Ausbaumaßnahmen oder Neubaumaßnahmen erforder-

lich. Sollten Maßnahmen erforderlich werden, wird unter anderen untersucht, ob ein Lärmmin-

dernder Asphalt eingebaut werden kann. Dies könnte z.B. lärmoptimierter Asphalt (LOA), Splitt-

mastixasphalt lärmarm (SMA LA), offenporiger Asphalt (OPA) oder auch spezielle Abstreumateri-

alien mit einer Körnung 1/3 sein. 

 

Es muss jedoch immer ein Abwägungsprozess stattfinden, damit eine ausgewogene Lösung hin-

sichtlich Unterhaltung, Dauerhaftigkeit, Wirtschaftlichkeit und Nutzen entsteht. Insbesondere ist 

zu berücksichtigen, dass der Einbau dieser Deckschicht sehr komplex, aufwendig und teuer ist. 

Des Weiteren wird durch Reparaturen oder nachträglichen Aufbruch durch Leitungsverlegungen 

die Decke so geschädigt, dass die lärmmindernden Eigenschaften danach stark reduziert sind. 
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4.4.4 Geschwindigkeitsbeschränkung Tempo 30 km/h 

Durch eine Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 30 km/h lassen sich auf Asphalt Pegel-

reduzierungen von 2 bis 3 dB(A), bei Pflaster sogar um bis zu 5 dB(A) erreichen. 

 

Im Rahmen der Lärmkartierung durch die Firma Umweltplan Stralsund GmbH wurde ebenfalls in 

Auftrag gegeben, den Lärmindex über 24 Stunden (Lden) sowie im Nachtzeitraum (Lnight) für Tempo 

30 km/h im gesamten Altstadtring zu berechnen. Wie oben beschrieben, ist eine Verbesserung für 

alle Anwohner zu erwarten. Insbesondere würden 111 Anwohner über den gesamten 24 Stunden 

Zeitraum sowie 99 Anwohner im Nachtzeitraum unter die Auslösewerte fallen. Die Auslösewerte 

liegen lediglich 1 dB höher als die Immissionsgrenzwerte für Straßenverkehrslärm gemäß der 16. 

BImSchV [10], welche bei Neubau oder wesentlicher Änderung einer Straße berücksichtigt werden 

muss. 

Detaillierte Informationen sind in Anhang 3 zu finden. Es ist jedoch anzumerken, dass bei einer 

Geschwindigkeitsreduzierung sowohl der Verkehrsfluss als auch die grüne Welle weiterhin ge-

währleistet werden muss. Eine Überprüfung und gegebenenfalls die Umsetzung der Geschwindig-

keitsreduzierung müssen durch ein kostenintensives Gutachten erfolgen. 

 

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass für die Prüfung der Möglichkeit einer Geschwindigkeits-

reduzierung die Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölke-

rung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV in der aktuellen Fassung [14]) heranzuziehen sind. Da 

für die Bestimmung der Immissionsorte und die Berechnung der Beurteilungspegel die Richtlinien 

für den Lärmschutz an Straßen – RLS-19 [15] maßgebend sind, ist ergänzend zur vorliegenden 

Lärmkartierung eine zusätzliche Prognose der Verkehrsgeräuschimmissionen nach RLS-19 [15] 

erforderlich. Das Land hat den unteren Immissionsschutzbehörden ein Berechnungstool nach RLS- 

19 [15] zur Verfügung gestellt, in dem der Immissionspegel in Abhängigkeit des Verkehrsaufkom-

mens, der Fahrbahnoberfläche, der Geschwindigkeit sowie der Entfernung von Straße zum Immis-

sionsort berechnet werden kann. Für den Altstadtring bedeutet gemäß dieses Berechnungstools 

eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h eine Reduzierung des Lärmpegels um 3 dB(A) 

an jedem Wohngebäude.  

 

4.4.5 Ausbau des Radverkehrsnetzes 

Der Ausbau des Radverkehrsnetzes wird im Verkehrsentwicklungsplan untersucht (siehe Abschnitt 

4.3.2). 
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4.4.6 Versorgung des Stadtgebietes mit dem ÖPNV 

Im März 2019 wurde durch die Firma PTV Planung Transport Verkehr AG eine Potentialuntersu-

chung Stadtbus Wismar erstellt. Hier wurden Defizite und eine Maßnahmenvariante für die Ver-

besserung und Optimierung der öffentlichen Verkehrsmittel insbesondere in Hinblick auf die Pend-

ler der angrenzenden Kommunen sowie auf abgestimmte und komfortable Umsteigemöglichkei-

ten vorgestellt. Für die Umsetzung und Verbesserung des Verkehrsnetzes der öffentlichen Ver-

kehrsmittel ist die NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH zuständig. „Im Ergebnis wurde eine drei-

jährige Probezeit für die Umsetzung der aufgrund der Potenzialanalyse Verbesserung des Netzes 

erweiterten Fahrleistung bis zum 31.12.2025 durchgeführt. Die Erfahrungen und die Ergebnisse 

aus dieser Netzerweiterung wurden der Bürgerschaft auf der Informationsveranstaltung vom 

28.08.2025 vorgestellt. […] Als Fazit wurde von allen Beurteilenden festgestellt, dass die zusätz-

lichen Fahrleistungen ein deutlich verbessertes Angebot für die Hansestadt Wismar und die Um-

landgemeinden darstellen und beibehalten bleiben sollten.“ (Auszug aus der Begründung der Be-

schlussvorlage der Bürgerschaft (VO/2025/0497) vom 30.10.2025) 

 

4.4.7 Sanierung von Schachtdeckeln 

Die Schachtdeckel sind überwiegend mittig auf den Straßen angebracht, so dass diese beim Über-

fahren durch Autos keine Emissionen verursachen sollten. Sollte es dennoch zu Beschwerden 

durch Anwohner kommen, können diese sich über das Online-Mängelformular an den Entsor-

gungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar wenden (https://www.evb-wismar.de/stadt-

pflege/strassenunterhaltung/stoerung24)[16]. 

 

4.4.8 Elektromobilität 

Laut Kraftfahrt-Bundesamt [17] waren deutschlandweit am 01.01.2026 insgesamt 49.477.068 

Personenkraftwagen gemeldet. Davon waren 2.034.260 Elektroautos und 4.362.563 Plug-in-Hyb-

ride. Dementsprechend sind etwa 4 % der gemeldeten Autos Elektroautos. Betrachtet man zu-

sätzlich die Plug-in-Hybridautos als Elektroautos dann sind es 13 % gemeldete Elektroautos. 

 

In Mecklenburg-Vorpommern sind insgesamt 891.039 gemeldet (Stand 01.01.2026). Davon sind 

18.347 Elektroautos und 63.323 Plug-in-Hybridautos. Dementsprechend sind etwa 2 % der ge-

meldeten Autos Elektroautos. Betrachtet man zusätzlich die Plug-in-Hybridautos als Elektroautos 

dann sind es 9 % gemeldete Elektroautos [17]. 
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In Wismar waren am 19.03.2026 insgesamt 34.078 Personenkraftwagen gemeldet. Davon sind 

517 Elektroautos und 373 Plug-in-Hybridautos. Dementsprechend sind etwa 1,5 % der gemelde-

ten Autos Elektroautos. Betrachtet man zusätzlich die Plug-in-Hybridautos als Elektroautos dann 

sind es 2,6 % gemeldete Elektroautos (Quelle: Auskunftserteilung durch das Ordnungsamt, Abt. 

Verkehr und Ermittlungsdienst) . 

 

Hinsichtlich der Überprüfung, inwiefern die Elektromobilität zu einer Lärmminderung beitragen 

kann, muss als erstes betrachtet werden, was ausschlaggebend für den Verkehrslärm ist. Hier wird 

zwischen Reifen-Fahrbahn-Geräuschen und Antriebsgeräuschen unterschieden. „Das Reifen-

Fahrbahn-Geräusch entsteht beim Abrollen des Reifens auf der Straße und wird maßgeblich von 

der Beschaffenheit von Reifen und Fahrbahn beeinflusst. Es nimmt mit der Geschwindigkeit des 

Fahrzeugs zu und hängt nicht von der Antriebsart ab […] Anders sieht es beim Antriebsgeräusch 

aus, das alle Geräuschquellen, die mit der Bereitstellung der Antriebskraft in Zusammenhang ste-

hen, umfasst. Dazu zählen neben dem Motor auch die Ansaug- und Abgasanlage und Komponen-

ten wie das Getriebe oder im Fall von Elektrofahrzeugen die Leistungselektronik“ [18].  

 

Für Elektrofahrzeuge gilt, dass bei geringeren Geschwindigkeiten die Antriebsgeräusche pegelbe-

stimmend sind. Je höher jedoch die Geschwindigkeit wird, desto dominanter werden die Reifen-

Fahrbahn-Geräusche [19]. 

 

Das Umweltbundesamt schreibt in der Veröffentlichung zum Thema „Kurzfristig kaum Lärmmin-

derung durch Elektroautos“ [18]: 

„Da ein Wechsel von einem klassischen Verbrennungsmotor hin zu einem teil- oder vollelektri-

schen Antrieb nur das Antriebsgeräusch mindern kann, nicht aber das Reifen-Fahrbahn-Geräusch, 

kann ein solcher Wechsel nur bei den Fahrzeugen und in den Betriebssituationen lärmmindernd 

wirken, wo das Antriebsgeräusch pegelbestimmend ist.  

Pkw: Bei Pkw mit klassischem Verbrennungsmotor ist – je nach Fahrbahnoberfläche, Gangwahl 

und Beschleunigung – das Antriebsgeräusch bis etwa 25 km/h dominant. Bei höheren Geschwin-

digkeiten bestimmt dagegen zunehmend das Reifen-Fahrbahn-Geräusch das Gesamtgeräusch des 

Fahrzeugs. Elektroautos sind also prinzipiell bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten deutlich leiser 

als und bei höheren Geschwindigkeiten vergleichbar laut wie herkömmliche Pkw. 
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Lkw/Busse: Bei schweren Nutzfahrzeugen ist das Antriebsgeräusch bis zu einer Geschwindigkeit 

von etwa 50 km/h dominant, also im gesamten innerörtlichen Geschwindigkeitsbereich. Wegen 

ihres hohen Energieverbrauchs und des Langstreckeneinsatzes sind Elektroantriebe für schwere 

Lkw jedoch technisch schwierig und wirtschaftlich unattraktiv. Außerdem absolvieren schwere 

Lkw das Gros ihrer Fahrleistung auf Bundesstraßen oder Autobahnen bei höheren Geschwindig-

keiten, wo das Reifen-Fahrbahn-Geräusch dominiert. Eine Ausnahme bilden Müllsammelfahr-

zeuge, ÖPNV-Busse und andere Nutzfahrzeuge, die ausschließlich innerorts bewegt werden und 

sehr häufig anfahren und wieder abbremsen. Bei diesen Fahrzeugen ermöglicht ein teil- oder voll-

elektrischer Antrieb eine deutliche Reduzierung der Geräuschemissionen und gleichzeitig eine er-

hebliche Verbrauchs-minderung durch Bremsenergierückgewinnung.  

 

Mopeds und Motorräder: Bei Mopeds und Motorrädern ist das Antriebsgeräusch unabhängig von 

der Geschwindigkeit stets die dominante Lärmquelle, so dass durch eine Elektrifizierung dieser 

Fahrzeuge eine enorme Minderung der Geräuschemissionen von 20 dB(A) und mehr erreicht wer-

den kann. Wegen der großen Störwirkung schon einzelner motorisierter Zweiräder ist eine Elekt-

rifizierung dieser Fahrzeuge aus Lärmschutzsicht sinnvoll, obwohl sie aufgrund ihres geringen An-

teils am Verkehrsstrom in der Regel nur geringfügig zum Mittelungspegel, also dem Gesamtlärm, 

beitragen.“ 

 

Daher kommt das Umweltbundesamt zu folgendem Fazit: „Elektroautos können nicht pauschal als 

leise bezeichnet werden – ihre spezifischen Vorteile für den Lärmschutz liegen im Bereich des 

Anfahrens und bei Geschwindigkeiten bis ca. 25 km/h. In allen anderen Situationen sind sie ge-

nauso laut wie Fahrzeuge mit klassischem Verbrennungsmotor.“ [18] 

 

4.4.9 verhaltensbedingte Lärmminderungsmaßnahmen 

Auch wir können mit unserem Verhalten einen großen Beitrag zur Minderung von Verkehrslärm 

leisten und Verantwortung übernehmen. Eine aktuelle Studie mit Umfragen der Bevölkerung zu 

diesem Thema wurde von der Technischen Universität Berlin im Jahr 2025 [20] durchgeführt. 

„Menschen tragen durch lärmprovozierendes Verhalten zur Verschärfung des Lärmproblems bei. 

Studien belegen, dass unterschiedliche Fahrweisen einen erheblichen Einfluss auf die Geräusch-

entwicklung haben.“ Weiter heißt es in der Studie: „Es zeigte sich, dass auffällige Einzelereignisse, 

die lärmprovozierende Verhaltensweisen widerspiegelten (z.B. Hupen, Kavalierstart, laute Motor-
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räder), eine erhöhte Störwirkung verursachen […]. Dabei deutete sich an, dass lärmbewusstes Ver-

halten oft nur dauerhaft etabliert wird, wenn dies mit persönlichen Vorteilen einher geht. So wird 

als wichtigstes Motiv zur Anwendung von Eco-Drive die Einsparung von Kraftstoff genannt, was 

unmittelbare finanzielle Vorteile bietet, wohingegen die Lärmvermeidung nur ein untergeordnetes 

Motiv darstellte.“  

 

Des Weiteren tragen folgende Maßnahmen in Eigenverantwortung zu einer Lärmminderung bei: 

- Bei Neukauf kann auf sogenannte „leise Reifen“ geachtet werden 

- Fahren in geringer Motordrehzahl und schnelles Hochschalten in den nächsthöheren Gang 

- Langsames, ruhiges Anfahren (also kein Kavalier- bzw. Ampelstart) 

- Leise Audiowiedergabe im Auto 

 

Wer weiterführendes Interesse an diesem Thema hat, wird die Studie der Technischen Universität 

Berlin [20] empfohlen. 
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5. Ruhige Gebiete 

Eine Zielsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie ist auch die Vorsorge gegen Umgebungslärm. 

Hierfür definiert die Richtlinie ruhige Gebiete, die vor einer Zunahme der Einwirkung von anthro-

pogen verursachtem Lärm geschützt werden sollen. Die Umgebungslärm-Richtlinie unterscheidet 

wieder zwischen ruhigen Gebieten in Ballungsräumen und ruhigen Gebieten auf dem Land. 

 

Unter einem ruhigen Gebiet auf dem Land wird ein von der zuständigen Behörde festgelegtes 

Gebiet, das keinem Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder Freizeitlärm ausgesetzt ist, verstan-

den. 

 

Entsprechend der LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung ist ein Anhaltspunkt für die Festlegung 

ruhiger Gebiete zumindest dann gegeben, wenn Pegelwerte von Lden= 40 dB(A) nicht überschrit-

ten werden. 

 

Für den Bereich der Hansestadt Wismar liegt für keine der oben genannten relevanten Lärmquel-

len eine flächendeckende Kartierung vor. Alle bisher im Stadtbereich durchgeführten schalltech-

nischen Untersuchungen und Berechnungen, einschließlich der dem Lärmaktionsplan zu Grunde 

liegenden Lärmpegelkarten des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie sowie von 

UmweltPlan Stralsund GmbH konzentrieren sich auf Emissions- und Immissionsschwerpunkte, 

also die Bereiche mit den höchsten zu erwartenden Pegelwerten. 

 

In Ermangelung einer verlässlichen Datengrundlage für die Ermittlung von Gebieten mit Pegel-

werten von maximal Lden= 40 dB(A) ist mittelfristig für den Bereich der Hansestadt Wismar keine 

Festlegung von ruhigen Gebieten vorgesehen. 

 

Dennoch wird bei städtebaulichen Planungen grundsätzlich darauf geachtet, dass beispielsweise 

in reinen und allgemeinen Wohngebieten leise Gebiete vorhanden sind und gesunde Wohn- und 

Lebensverhältnisse durch organisatorische und technische Maßnahmen sichergestellt werden. 

Wer dem gesellschaftlichen Hintergrund- und Alltagslärm von Wismar entkommen möchte, findet 

zudem Ruhe in Wismars Park- und Grünanlagen. Hier können u. a. der Bürgerpark, große Gebiete 

um den Mühlenteich, das Gebiet vom Seebad Wendorf bis nach Hoben, der Dendrologische Lehr-

garten sowie der Ziegeleipark benannt werden. Darüber hinaus verfügt die Hansestadt Wismar 
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über mehrere tausend Kleingärten, von denen der Großteil als ruhiges Gebiet benannt werden 

kann, wodurch nicht nur die kleingärtnerische Nutzung, sondern auch eine Naherholung im Mit-

telpunkt der Betrachtungen dieser Anlagen stehen. 
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6. Beteiligung der Öffentlichkeit 

Entsprechend § 47d BlmSchG ist die Öffentlichkeit im Verfahren zur Aufstellung von Lärmakti-

onsplänen zu beteiligen. Sie ist aufgefordert, an der Festlegung von Zielen und Inhalten der Lärm-

aktionsplanung mitzuwirken. Verfahrensvorgaben für die Beteiligung im Rahmen der Erstellung 

Lärmaktionsplänen enthält das BlmSchG nicht. 

Einen Rechtsanspruch auf die Umsetzung der Lärmminderungsmaßnahmen existiert für die Bürger 

allerdings nicht. 
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Anhänge 

In den Anhängen befinden sich die von der UmweltPlan GmbH Stralsund erstellten Lärmkarten 

sowie die Ermittlung von Belastetenzahlen.  

 

Anhang 1.1, 1.2 und 1.3 stellen Ausschnitte dar. Bei Straßen, die im Anhang nicht aufgelistet oder 

abgebildet sind, ist die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke unter 8200 Kfz pro 24 Stunde. 

Eine genauere Darstellung der gesamten Hansestadt Wismar ist auf der Homepage der Hansestadt 

zu finden. 

 

In Anhang 1.1 ist der Lageplan mit den einzelnen Straßenabschnitten, in Anhang 1.2 die Lärmkarte 

für die Zeitbereiche DEN (Ganztageswert über die Zeitbereiche Day, Evening, Night) sowie in An-

hang 1.3 die Lärmkarte für den Zeitbereich der Nacht (22 bis 6 Uhr) dargestellt (Isophone in 5-

dB(A) Pegel-schritten und in 4 m über Grund). Der Maßstab ist jeweils 1:30 000. 

 

In Anhang 2.1 ist die Übersicht der Emissionsparameter dargestellt und in Anhang 2.2 eine Über-

sicht der geschätzten Zahl der Menschen, die in Gebieten wohnen, die innerhalb bestimmter Iso-

phonen-Bänder liegen und über lärmbelastete Flächen sowie die geschätzte Zahl der Wohnungen, 

Schulen und Krankenhäuser in diesen Gebieten. 

 

In Anhang 3.1 ist die Lärmkartierung des Altstadtrings mit durchgehend Tempo 30 km/h darge-

stellt. In Anhang 3.2 werden die Betroffenenanzahl für Tempo 50 km/h und Tempo 30 km/h sowie 

die Anzahl der Betroffenen, welche durch die Geschwindigkeitsreduzierung eine Verbesserung er-

fahren werden, gegenübergestellt. 
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Anhang 1.1 – Lageplan der Straßenabschnitte 

 

 
 

Abbildung 24: Anhang 1.1 Darstellung Nummerierung der Straßenabschnitte 
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Anhang 1.1 Darstellung Nummerierung der Straßenabschnitte



Lärmaktionsplan Stufe 3   

Hansestadt Wismar        Anhang 1.2 

 
59 

 

Anhang 1.2 – Lärmkarte für den gesamten 24 Stundenzeitraum 
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Abbildung 25: Anhang 1.2 Rasterlärmkarte der Immissionssituation für die untersuchten Straßenabschnitte für den Zeitbereich DEN (Ganztageswert über 
die Zeitbereiche Tag(day), Abend(evening) und Nacht(night)) in 4 m über Grund. Darstellung der Isophonen in 5-dB(A) Pegelschritten. 
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Anhang 1.2 Rasterlärmkarte der Immissionssituation für die untersuchten Straßenabschnitte für den Zeitbereich DEN (Ganztageswert über die Zeitbereiche 
Tag(day), Abend(evening) und Nacht(night)) in 4 m über Grund. Darstellung der Isophonen in 5-dB(A) Pegelschritten. 
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Anhang 1.2 Rasterlärmkarte der Immissionssituation für die untersuchten Straßenabschnitte für den Zeitbereich DEN (Ganztageswert über die Zeitbereiche 
Tag(day), Abend(evening) und Nacht(night)) in 4 m über Grund. Darstellung der Isophonen in 5-dB(A) Pegelschritten. 
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Anhang 1.2 Rasterlärmkarte der Immissionssituation für die untersuchten Straßenabschnitte für den Zeitbereich DEN (Ganztageswert über die Zeitbereiche 
Tag(day), Abend(evening) und Nacht(night)) in 4 m über Grund. Darstellung der Isophonen in 5-dB(A) Pegelschritten. 
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Anhang 1.2 Rasterlärmkarte der Immissionssituation für die untersuchten Straßenabschnitte für den Zeitbereich DEN (Ganztageswert über die Zeitbereiche 
Tag(day), Abend(evening) und Nacht(night)) in 4 m über Grund. Darstellung der Isophonen in 5-dB(A) Pegelschritten. 
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Anhang 1.2 Rasterlärmkarte der Immissionssituation für die untersuchten Straßenabschnitte für den Zeitbereich DEN (Ganztageswert über die Zeitbereiche 
Tag(day), Abend(evening) und Nacht(night)) in 4 m über Grund. Darstellung der Isophonen in 5-dB(A) Pegelschritten. 
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Anhang 1.2 Rasterlärmkarte der Immissionssituation für die untersuchten Straßenabschnitte für den Zeitbereich DEN (Ganztageswert über die Zeitbereiche 
Tag(day), Abend(evening) und Nacht(night)) in 4 m über Grund. Darstellung der Isophonen in 5-dB(A) Pegelschritten. 
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Anhang 1.2 Rasterlärmkarte der Immissionssituation für die untersuchten Straßenabschnitte für den Zeitbereich DEN (Ganztageswert über die Zeitbereiche 
Tag(day), Abend(evening) und Nacht(night)) in 4 m über Grund. Darstellung der Isophonen in 5-dB(A) Pegelschritten. 

.
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Anhang 1.3 – Lärmkarte für den Nachtzeitraum 
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Abbildung 26: Anhang 1.3 Rasterlärmkarte der Immissionssituation für die untersuchten Straßenabschnitte für den Zeitbereich der Nacht (22 bis 6 Uhr) 
in 4 m über Grund. Darstellung der Isophonen in 5-dB(A) Pegelschritten. 
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Anhang 1.3 Rasterlärmkarte der Immissionssituation für die untersuchten Straßenabschnitte für den Zeitbereich der Nacht (22 bis 6 Uhr) in 4 m über 
Grund. Darstellung der Isophonen in 5-dB(A) Pegelschritten. 
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Anhang 1.3 Rasterlärmkarte der Immissionssituation für die untersuchten Straßenabschnitte für den Zeitbereich der Nacht (22 bis 6 Uhr) in 4 m über 
Grund. Darstellung der Isophonen in 5-dB(A) Pegelschritten. 
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Anhang 1.3 Rasterlärmkarte der Immissionssituation für die untersuchten Straßenabschnitte für den Zeitbereich der Nacht (22 bis 6 Uhr) in 4 m über 
Grund. Darstellung der Isophonen in 5-dB(A) Pegelschritten. 
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Anhang 1.3 Rasterlärmkarte der Immissionssituation für die untersuchten Straßenabschnitte für den Zeitbereich der Nacht (22 bis 6 Uhr) in 4 m über 
Grund. Darstellung der Isophonen in 5-dB(A) Pegelschritten. 
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Anhang 1.3 Rasterlärmkarte der Immissionssituation für die untersuchten Straßenabschnitte für den Zeitbereich der Nacht (22 bis 6 Uhr) in 4 m über 
Grund. Darstellung der Isophonen in 5-dB(A) Pegelschritten. 
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Anhang 1.3 Rasterlärmkarte der Immissionssituation für die untersuchten Straßenabschnitte für den Zeitbereich der Nacht (22 bis 6 Uhr) in 4 m über 
Grund. Darstellung der Isophonen in 5-dB(A) Pegelschritten. 
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Anhang 2.1 – Übersicht Emissionsparameter 

 
Tabelle 6: Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke 
(DTV) von mehr als 8200 Fahrzeugen (Kfz/24h ). 
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Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h). 



Lärmaktionsplan Stufe 4   

Hansestadt Wismar  Anhang 2.1 

 
78 

 

 
Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h). 



Lärmaktionsplan Stufe 4   

Hansestadt Wismar  Anhang 2.1 

 
79 

 

 
Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h). 
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Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h). 
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Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h). 
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Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h). 
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Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h). 
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Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h). 
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Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h). 
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Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h). 
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Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
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Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
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Lärmaktionsplan Stufe 4   

Hansestadt Wismar  Anhang 2.1 

 
89 

 

 
Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h). 
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Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h). 
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Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h). 
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Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h). 



Lärmaktionsplan Stufe 4   

Hansestadt Wismar  Anhang 2.1 

 
93 

 

 
Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h). 
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Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h). 



Lärmaktionsplan Stufe 4   

Hansestadt Wismar  Anhang 2.1 

 
95 

 

 
Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h). 
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Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h). 
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Anhang 2.1 Emissionsparameter Straßenverkehr bei Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 8200 Fahr-
zeugen (Kfz/24h).
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Anhang 2.2 – Übersicht der geschätzten Betroffenenanzahl von Verkehrslärm 

 

 
Tabelle 7: Anhang 2.2 Tabellarische Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen, die in Gebieten wohnen, die innerhalb bestimmter Isophonen-
Bänder liegen und über lärmbelastete Flächen sowie die geschätzte Zahl der Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser in diesen Gebieten. 
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Lärmaktionsplan Stufe 4   

Hansestadt Wismar  Anhang 2.2 

 
100 
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Anhang 2.2 Tabellarische Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen, die in Gebieten wohnen, die innerhalb bestimmter Isophonen-Bänder 
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Anhang 2.2 Tabellarische Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen, die in Gebieten wohnen, die innerhalb bestimmter Isophonen-Bänder 
liegen und über lärmbelastete Flächen sowie die geschätzte Zahl der Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser in diesen Gebieten. 
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Anhang 3.1 – Lärmkarte für den Altstadtring mit durchgehend Tempo 30 km/h 
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Abbildung 27 Anhang 3.1 Rasterlärmkarte der Immissionssituation bei Tempo 30 km/h für die untersuchten Alt-
stadtring für den Zeitbereich DEN (Ganztageswert über die Zeitbereiche Tag(day), Abend(evening) und Nacht(night)) 
in 4 m über Grund. Darstellung der Isophonen in 5-dB(A) Pegelschritten. 
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Anhang 3.2 – Gegenüberstellung der Betroffenenanzahl Tempo 50 km/h und Tempo 30 km/h  

Tabelle 8 Übersicht der Betroffenenanzahl je Lärmpegelintervall für Tempo 50 km/h und Tempo 30 km/h sowie die Anzahl der Betroffenen, welche durch die Geschwindigkeitsreduzierung eine Verbesserung in 
ein Lärmpegelintervall niedriger erwarten können, für den gesamten 24 Stundenzeitraum. 

  Betroffenenanzahl Lden 

Straße Lärmpegelintervalle Tempo 50 km/h  Tempo 30 km/h  Verbesserung durch die Geschwindigkeitsreduzierung 
     
Dahlmannstraße 45-50  108  

 50-55  35  

 55-60 35 76 17 

 60-65 89 116 58 

 65-70 102 25 85 

 70-75 8  8 

  >75       

Dr.-Leber-Straße 45-50  155  

 50-55  109  

 55-60 56 42 44 

 60-65 42 67 30 

 65-70 111 56 55 

 70-75    
  >75       

Ulmenstraße 45-50  85  

 50-55  65  

 55-60 42 44 21 

 60-65 41 26 23 

 65-70 20 26 8 

 70-75 14  14 

 >75       
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Tabelle 9 Übersicht der Betroffenenanzahl je Lärmpegelintervall für Tempo 50 km/h und Tempo 30 km/h sowie die Anzahl der Betroffenen, welche durch die Geschwindigkeitsreduzierung eine Verbesserung in 
ein Lärmpegelintervall niedriger erwarten können, für den Nachtzeitraum. 

  Betroffenenanzahl Lnight 

Straße Lärmpegelintervalle Tempo 50 km/h  Tempo 30 km/h Verbesserung durch die Geschwindigkeitsreduzierung 

 50-55 87 107 53 

 55-60 107 43 73 

 60-65 9  9 

 65-70    

 70-75    
  >75       

Dr.-Leber-Straße 45-50 82 48 61 

 50-55 44 60 27 

 55-60 110 68 43 

 60-65 1  1 

 65-70    

 70-75    
  >75       

Ulmenstraße 45-50 48 42 25 

 50-55 39 31 19 

 55-60 23 25 11 

 60-65 14 1 13 

 65-70    

 70-75    
  >75       
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